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der unparteiische Vorsitzende des 
Ausschusses Dr. Rainer Hess. 

Bei Vertretern der Pflege stößt 
die neue Richtlinie auf Zuspruch. 
„Die Modelle werden dazu bei-
tragen, die Versorgung von chro-
nisch kranken Menschen zu ver-
bessern“, sagte Franz Wagner, 
Bundesgeschäftsführer des Deut-
schen Berufsverbandes für Pflege-
berufe (DBfK). Die Entscheidung 
sei symbolisch ebenso wichtig wie 
in ihrer Bedeutung für die Modell-
versuche. „Damit ist ein wichtiger 
Meilenstein in einer schwierigen 
Diskussion erreicht, die zum Teil 
gegen erbitterte Widerstände ge-
führt wurde“ , so Wagner weiter.

Zuspruch bei der Pflege

„Die Kompetenzen der Pflege 
werden anerkannt und neue Mög-
lichkeiten der Kooperation zwi-
schen Ärzten und Pflegekräften 
werden geschaffen“, sagte Bernd 
Tews, Geschäftsführer des Bun-
desverbandes privater Anbieter 
sozialer Dienste e.V. (bpa). „Auch 
wenn mit der Richtlinie zunächst 
nur Modellversuche durchgeführt 
werden können, ist das ein be-
deutendes Signal für die Pflege-
einrichtungen und deren Pflege-
fachkräfte.“ Der Bundesverband 
Ambulante Dienste und Stationä-
re Einrichtungen (bad) sprach von 
einem „entscheidenden ersten 
Schritt in die richtige Richtung“. 

Der Deutsche Pflegeverband 
(DPV) bezeichnete die Richtlinie 
als „ersten Schritt zur perspekti-
vischen Versorgungsstruktur zwi-
schen Ärzten und Pflegenden auf 

Augenhöhe“. Bereits jetzt seien 
Pflegefachkräfte in den verschie-
denen Versorgungsstrukturen, 
insbesondere im ambulanten 
Bereich mit Aufgaben des Wund-
managements, des Schmerz-
managements und spezifischer 
Infusionstherapien in einem 
rechtsfreien Raum engagiert. 

„Die Entscheidung ist ein gro-
ßer Fortschritt für die Sicherung 
und Weiterentwicklung der Ge-
sundheitsversorgung in Deutsch-
land“, sagte Andreas Westerfell-
haus, Präsident des Deutschen 
Pflegerates (DPR). „Unsere ärzt-
lichen Kollegen fordern wir auf, 
gemeinsam in den Modellen zu 
arbeiten und dann auf der Grund-
lage der Ergebnisse die Regelver-
sorgung weiterzuentwickeln“, so 
Westerfellhaus.

In der Ärzteschaft allerdings 
fielen die Reaktionen gemischt 
aus. Der Präsident der Bundesärz-
tekammer, Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery, kritisierte das Projekt: 
„Wenn wir vom Facharztstandard 
abweichen, ist das rechtlich pro-
blematisch und für die Patienten 
brandgefährlich.“ Dr. Theodor 
Windhorst, Präsident der Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe, be-
zeichnete die Modellversuche in 
der Ärztezeitung als Versuch, eine 
für die Kassen preisgünstigere 
Parallelversorgung aufzubauen. 
Diagnose und Therapie müssten 
in ärztlicher Hand bleiben. Und 
der Präsident des Berufsverbandes 
Deutscher Internisten (BDI) sagte: 
„Eine Delegation von Hilfsleis-
tungen zur Entlastung des Arztes 
wird vom BDI bejaht, eine Substi-

tution ärztlicher Leistungen durch 
Pflegekräfte dagegen auf jeden 
Fall abgelehnt.“

Unterstützung kam von der 
Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung, deren Vorstand Carl-
Heinz Müller die Richtlinie mit 
beschlossen hatte. „Mit dem ein-
stimmigen Richtlinienbeschluss 
können wir die teamübergreifen-
de Zusammenarbeit mit Angehö-
rigen der Pflegeberufe erproben“, 
sagte Müller. Es lägen nun klare 
Schnittstellen und Aufgabenzu-
teilungen vor.

Bevor die Richtlinie in Kraft tre-
ten kann, muss sie noch im Bun-
desministerium für Gesundheit 
geprüft werden. Dafür hat das Mi-
nisterium zwei Monate Zeit. 

Die Modellphase nach § 63 
Sozialgesetzbuch V ist auf acht 
Jahre angesetzt. Sie kann sowohl 
im stationären als auch im ambu-
lanten Bereich umgesetzt werden. 
Krankenkassen können Modell-
verträge mit Leistungserbringern 
und Pflegekräften abschließen. 
Auch Kassenärztliche Vereinigun-
gen können mit den Krankenkas-
sen Modellverträge vereinbaren.�//

INFORMATION
• Einen Kommentar zum 
Thema lesen Sie im Kasten 
rechts auf dieser Seite.

• Die Richtlinie im Internet: 
www.g-ba.de/informationen/
beschluesse/zum-unteraus 
schuss/3/

	 Von Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck

Mit der nun vom G-BA verabschiedeten 
Heilkunderichtlinie ist ein für Patienten 
mit chronischen Erkrankungen bedarfs-
gerechter Beschluss getroffen worden, 
der zugleich der Pflege weitreichende 
Professionalisierungschancen bietet. Die 
betroffenen Patienten erhalten eine konti-
nuierlichere Versorgung, Versorgungsbrü-
che, Warte- und Abstimmungszeiten und 
vermutlich auch Kosten können reduziert 
werden. Für die Zusammenarbeit der 
Professionen stellt der Beschluss eine Trendwende dar, bedeutet er 
doch die Abkehr von der vertikalen und die Hinwendung zu einer 
stärker horizontalen Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegen-
den. Zwar wird der Behandlungsrahmen durch Ärzte festgelegt, 
innerhalb dieses Rahmens erhalten Pflegende mit dem Beschluss 
aber die Berechtigung, eigenverantwortlich die medizinische 
Versorgung von Patienten mit ausgewählten Krankheitsbildern zu 
übernehmen und selbständig Medikamente fortzuschreiben bezie-
hungsweise anzupassen. Menschen mit chronischen Erkrankungen 
sind häufig von Pflegebedürftigkeit betroffen, Pflegende überneh-
men anwaltschaftlich  Anteile der Selbstpflege, unterstützen sie 
beim Selbstmanagement und beim Umgang  mit den Folgen ihrer 
Erkrankung für die Alltagsbewältigung. Der gefundene Aufgaben-
zuschnitt ergänzt den bisherigen Tätigkeitsbereich von Pflegenden 
in hervorragender Weise. 

Mit der getroffenen Entscheidung werden die Weichen neu 
gestellt, gleichwohl kann sie nur einen ersten, für die Ebene der 
Fachkraftausbildung angemessenen Schritt bedeuten. Zukünftig 
sollten die Verantwortungsbereiche für Pflegende noch weiter 
ausgebaut werden, beispielsweise im Sinne des international 
geläufigen Profils einer Advanced Nurse Practitioner beziehungs-
weise klinischen Pflegespezialistin. Dieses Profil sollte allerdings 
Pflegenden mit mehrjähriger Berufserfahrung und einem Master-
abschluss vorbehalten sein.

Voraussetzung für die dargestellten positiven Wirkungen ist aus 
meiner Sicht die Vermittlung der erforderlichen Zusatzqualifikatio-
nen im Rahmen einer Fachkraftausbildung auf Bachelorniveau.  So 
qualifizierte Pflegende haben sich während ihres Studium die Fä-
higkeit angeeignet, zu Fragestellungen, die aus der pflegerischen 
Versorgung von Patienten resultieren, aktuelle Studien zu recher-
chieren, sie hinsichtlich ihrer Evidenz und der Anwendung auf den 
Einzelfall kritisch zu bewerten und daraus Schlussfolgerungen für 
die Versorgung anzuleiten. Diese Kompetenz wissenschaftlichen 
Arbeitens muss gegeben sein, damit die Pflegenden in der Lage 
sind, die neue Aufgabe auf der Basis von Evidenzen und unter Be-
rücksichtigung der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse durchzuführen. Die Hochschulen, die primärqualifizierende 
und duale Studiengänge anbieten, sind nun gefordert, nach §4, 
Abs. 7 der Berufsgesetze der Gesundheits- und Krankenpflege und 
der Altenpflege Angebote für eine heilkundliche Zusatzqualifika-
tion zu entwickeln. Bis die ersten Bachelorpflegenden mit Zusatz-
qualifikation auf den Arbeitsmarkt kommen, dürften folglich noch 
mehrere Jahre ins Land gehen, realistisch ist ein Zeitraum von fünf 
bis sechs Jahren.
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Kommentar
Bachelorniveau ist Voraussetzung

Kiel. Der Sozialminister von 
Schleswig-Holstein, Heiner Garg 
(FDP), hat bei der Finanzierung 
der Pflege ein Umdenken von sei-
ner Partei gefordert: „Wir brau-
chen eine Drei-Säulen-Finanzie-
rung für die Pflegeversicherung“, 
sagte Garg im SWR-Fernsehen. 
Garg, der auch stellvertretender 
FDP-Vorsitzender von Schleswig-
Holstein ist, sagte weiter: „Wir 
müssen die Umlagefinanzierung 
stärken. Und da plädiere ich an 
uns alle, auch an die eigene Par-
tei, nicht weiter so zu tun, als ob 
Verbesserungen alle zum Nulltarif 
zu haben sein werden. Wir wer-
den um eine Beitragserhöhung 
vermutlich überhaupt nicht drum-
rum kommen. Das zweite ist eine 
stärkere Steuerfinanzierung. Das 
dritte ist eine kapitalgedeckte Va-
riante.“

Garg distanzierte sich in der 
Talkshow „2+Leif“ zudem von 
der FDP-Forderung nach einer 
individuellen kapitalgedeckten 

Pflegevorsorge: „Ich halte die in-
dividualisierte Pflegeversicherung 
für äußerst problematisch. Mir 
würde eine kollektive kapitalge-
deckte Variante, zum Beispiel in 
Form einer öffentlich-rechtlichen 
Stiftung sehr gut gefallen, in die 
sowohl Arbeitnehmer als auch Ar-
beitgeber solidarisch einzahlen.“ 
Außerdem forderte Garg die Bun-
desregierung dringend dazu auf, 
noch in dieser Legislaturperiode 
eine grundlegende Reform der 
Pflegeversicherung umzusetzen. 

Die ehemalige Gesundheits-
ministerin Ulla Schmidt (SPD) 
forderte in „2+Leif“, auch die 
Einnahmenbasis der Pflegever-
sicherung auszuweiten und „die 
Einkünfte aus unselbstständiger 
Arbeit und aus Vermögen bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze mit 
1,95 Prozent Beitragssätzen zu 
beheben“. Dies wäre laut Schmidt 
mit einer rot-grüne Mehrheit 
möglich: „Vielleicht macht der 
Herr Seehofer dann mit.“� //

FDP-Minister fordert Liberale zum Umdenken auf

Garg für kollektive Kapitaldeckung

München (dpa). Die Anfang des 
Jahres eingerichtete Stelle des 
Pflegebeauftragten ist nach Über-
zeugung von Sozialministerin 
Christine Haderthauer (CSU) ein 
voller Erfolg. Rund 900 Mal wurde 
dessen Nummer schon gewählt, 
wie das Ministerium mitteilte. 
Dazu kamen Anfragen per Post 
und über die Internetseite. In 27 
Fällen hätten aufgrund von Hin-
weisen an den Pflegebeauftragten 
Missstände in der Pflege aufge-
deckt werden können.

Pflegebedürftige, ihre Ange-
hörigen und Pflegekräfte nutzten 
das Angebot auch für Information 
und Beratung, erläuterte Hadert-
hauer. 

Sie hoffe, dass auch weiterhin 
so viele Menschen den Beauf-
tragten kontaktierten und dazu 
beitrügen, dass Mängel im Pflege-
bereich vermieden oder abgestellt 
würden.� //

Pflegebeauftragter

27 Missstände 
aufgedeckt


